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RS OGH 1960/1/21 Bkd36/59
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.01.1960

Norm

DSt 1872 §17 Abs1

Rechtssatz

Die Verhängung einer Maßregel nach § 17 DSt hängt bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen vom

p5ichtgemäßen Ermessen des Disziplinarrat ab. Auch Vorerhebungen sind als eine strafgerichtliche Voruntersuchung

anzusehen.
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